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Norm

AVRAG §6 Abs1

Rechtssatz

Entscheidende Bedeutung für die Frage, ob die betre enden Verp ichtungen des Arbeitgebers bereits vor dem

Zeitpunkt des Betriebsübergangs "begründet wurden", kommt der inneren Rechtfertigung des jeweiligen Anspruchs

zu, also der Beurteilung, ob der Anspruch bereits während des Vertragsverhältnisses zum Veräußerer-etwa im Sinne

einer Anwartschaft-"erdient" wurde bzw ob insoweit eine "Gegenleistungsabhängigkeit" besteht, als der Anspruch dazu

dient, beim Veräußerer entstandene Vorteile abzugelten.
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